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Vielfältige soziale Problemlagen beschäftigen die Bewährungshilfe
Bewährungshilfe im Landgerichtsbezirk Siegen betreut 1.040 Menschen

Sozialarbeit mit straffällig gewordenen Menschen – darin besteht die wesentliche Aufgabe der Fachbereiche Bewährungshilfe und Führungsaufsicht im Ambulanten Sozialen Dienst der Justiz bei dem Landgericht Siegen mit ihren Dienststellen in Siegen, Olpe und Bad Berleburg.
Die Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfer im Landgerichtsbezirk Siegen betreuten zum Stichtag 01.01.2010 insgesamt 1.040 unter Bewährungsaufsicht stehende Menschen. In einer ak​tuellen Erhebung bestätigte sich, dass Straf​fälligkeit nach wie vor eine männliche Domäne ist: Knapp 90% der von der Bewäh​rungshilfe Siegen Betreuten sind männlichen Ge​schlechts. Nach Jugendstrafrecht wurden 11,6% verurteilt. Die Altersspannweite der Betreu​ten reicht von 14 Jahren bis in das Rentenalter, wobei der Schwerpunkt zwischen 16 und 30 liegt.
Auch wenn innerhalb der Klientel der Bewährungshilfe nahezu alle Straftaten anzutreffen sind, gibt es doch eindeutige Schwerpunkte: So wurden  36,7% wegen Eigentums​vergehen, 15,9% wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und 14,8% wegen Körperverletzungen verurteilt. 

Bereits im Vorjahr deutete sich an, dass die Wirtschaftskrise die Klientinnen und Klienten der Bewährungshilfe in besonderer Weise betreffen würde. Waren zu Beginn des Jahres 2009 „nur“ 48,1% arbeitslos, sind es nunmehr 57%. Von den verbleibenden 43% in Arbeit stehenden Betreuten gehen 9% einer Arbeitsgelegenheit, einem sogenannten „1-EURO-Job“ nach. Dass die Krise die Beschäftigungssituation der Klientel der Bewährungshilfe besonders negativ beeinflusst, lässt sich erklären, wenn man sieht, dass das Bildungsniveau weit unterdurchschnittlich ist: Lediglich 13,1% verfügen über Abitur oder Fachoberschulreife, während 33,6% entweder keinen oder lediglich einen Sonderschulabschluss haben. Zum Vergleich: Von allen Schulabgängerinnen und –gängern erwerben 67,0% den Realschul- oder Gymnasialabschluss, lediglich 8,2% schaffen nicht zumindest den Hauptschulabschluss. Mit der niedrigen Schulbildung korrespondiert auch eine niedrige Berufsausbildungsquote.
Menschen mit niedrigem Schul- und Berufsausbildungsstatus werden auf dem Arbeitsmarkt immer seltener nachgefragt, zumal dann nicht, wenn weitere Problemlagen hinzukommen. Im Rahmen der Erhebung stellte sich nämlich heraus, dass 23,5% der Betreuten drogen- und 19,9% alkohol- bzw. medikamentenabhängig sind. Mit 48,2% weisen fast die Hälfte der Betreuten erhebliche Schuldenprobleme auf! 
Viele der Betreuten sind gleich von mehreren dieser Problemlagen betroffen, oftmals darüber hinaus auch von psychischer Behinderung und mangelnder sozialer Integration. Dabei weiß man seit langem um die besondere Bedeutung der beruflichen Integration bei der Resozialisierung: Eine feste Beschäftigung sichert nicht nur ein regelmäßiges Einkommen, sie gibt dem All​tagsleben auch eine feste Struktur, sie stärkt das Selbstwertgefühl und integriert sozial. Daher muss die dramatische Arbeitslosenquote besonders besorgt stim​men. 

Die quantitativ bedeutendste Einkommensquelle der Klientinnen und Klienten der Bewährungshilfe ist das Arbeitslosengeld II, das immerhin 42% beziehen. Weitere 5,2% erhalten Leistungen des Sozialamtes. 

Vor dem Hintergrund der dargestellten sozialen Problemlagen steht die Bewährungshilfe vor besonderen Herausforderungen. Erfreulich ist vor diesem Hintergrund, dass seit Jahren die Quote der mit dem Straferlass beendeten Bewährungsaufsichten stabil bei knapp 70% liegt.
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